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Amtliche Bekanntmachung 
 
Amt Mittelholstein 

-Der Amtsdirektor- 

für die Gemeinde Hohenwestedt 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 59 „PV-Freiflächenanlage Was-

serwerk Hohenwestedt“ der Gemeinde Hohenwestedt für das Gebiet nördlich der 

Straße „Am Wasserwerk“, südlich und westlich der freien Landschaft sowie östlich 

des örtlichen Wasserwerkes 

 

Der von der Gemeindevertretung Hohenwestedt in der Sitzung am 26.03.2024 gebilligte und zur 
Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 59 „PV-Freiflächenanlage Wasserwerk 
Hohenwestedt“  für das Gebiet nördlich der Straße „Am Wasserwerk“, südlich und westlich der 
freien Landschaft sowie östlich des örtlichen Wasserwerkes bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung einschl. Umweltbericht wird in der Zeit 

vom 15. April bis zum 17. Mai 2024 (einschließlich) 

im Internet veröffentlicht. Die Entwurfsunterlagen einschl. dieser Bekanntmachung werden auf der 
Website des Amtes Mittelholstein unter der Adresse 
https://www.amt-mittelholstein.de/leben-arbeiten/bauen-wohnen/aktuelle-bauleitplanung 

zur Einsichtnahme bereitgestellt. 

Zusätzlich liegen die o.g. Unterlagen im Amtsgebäude des Amtes Mittelholstein, Am Markt 15, 
24594 Hohenwestedt im Zimmer 17 öffentlich aus. Die Einsichtnahme sowie Erörterung ist wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten 

montags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
dienstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 

Uhr 
freitags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 

sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 04871/36-0 möglich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Kindern und Jugendlichen gleichermaßen die Möglichkeit gege-
ben ist, sich über die Planungen unterrichten zu lassen. 
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Folgende umweltrelevanten sind verfügbar: 

1. Begründung zum B-Plan inkl. Umweltbericht 
2. Landschaftsplan der Gemeinde Hohenwestedt von 1999/2001 
3. Biotopkartierung des Landes Schleswig-Holstein, Stand 01.01.2023 
4. Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II von 2020 
5. Digitaler Atlas Nord SH: Themenkomplexe Allgemein (Luftbild), Archäologie-Atlas, Grund-

steuerportal (Ertragsmesszahl und Grundstücksdaten), Grundwasser, Hydrogeologie, 
Oberflächennahe Geologie 

6. Umweltportal SH:  Themenkomplexe Allgemein, Geologie, Boden, Wasser und Naturschutz 
7. Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes vom 19.10.2023 
8. Stellungnahme des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen vom 10.11.2023 
9. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Fachdienst Regionalentwicklung und Mobilität 
10. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Untere Denkmalschutzbehörde 
11. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Untere Naturschutzbehörde 
12. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Untere Wasserbehörde 
13. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Untere Bodenschutzbehörde 
14. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023, Gesundheitsschutz 
15. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.11.2023,  

Untere Straßenverkehrsbehörde 
16. Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 

03.11.2023 
 

Schutzgut Aussagen zum Thema Einstufung der Umweltauswirkungen Info 
unter 

Mensch - Lärm 
- Lichtimmissionen 
 

nicht erheblich  
nicht erheblich bzw. durch Vermei-
dungsmaßnahmen geregelt. 

1, 9, 11, 
15, 16 
 

Tiere - Potential von natürli-
chen Lebensräumen 

 

nicht erheblich, kein Ver-
lust/Beeinträchtigung vorgesehen  
 

1, 11 

Pflanzen  
 

- Verlust bzw. Beein-
trächtigung von na-
türlichen Lebensräu-
men 
 

nicht erheblich, kein Ver-
lust/Beeinträchtigung vorgesehen 
 
 

1, 2, 3, 
4,  11 

Boden - Eingriffe in Bodenbil-
dungsfunktionen und 
den Boden-
Wasserhaushalt 

erheblich 
durch Kompensationsmaßnahmen 
ausgleichbar 
 

1, 2, 5, 
6, 9, 13 

Wasser - Eingriffe in den po-
tentiell natürlichen 
Wasserhaushalt  

 

nicht erheblich, Beeinträchtigungen 
sind durch Schutz- und Vermeidungs-
maßnahmen vermeidbar  
 

1, 2, 5, 
6, 8, 12, 
14 

Luft und Klima - Veränderungen der 
örtlichen Kleinklimas 

 

nicht erheblich 1, 2  

Landschaftsbild - Veränderung des 
Landschaftsbildes  

nicht erheblich, durch Knicknachpflan-
zungen weiter minimierbar 
 

1, 2 
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Kultur- und 
Sachgüter 

- Archäologische Kul-
turdenkmale 

 
 

erheblich, durch vorab durchgeführte 
Maßnahmen zu Vor- und Hauptunter-
suchungen berücksichtigt. 

1, 5, 7 , 
10 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus. 

 

Während der Dauer der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planungs-
unterlagen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu elektronisch oder per Mail an info@amt-

mittelholstein.de, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift abgeben. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Hohenwestedt den Inhalt nicht kannte 
oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und des Lan-
desdatenschutzgesetz. Sofern Stellungnahmen ohne Absenderangaben abgegeben werden, erhält 
der Einsender keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.  

 
Hohenwestedt den 03.04.2024 
Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 
 
Im Auftrag 
gez. Celina Albrecht 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Amt Mittelholstein 

-Der Amtsdirektor- 

für die Gemeinde Grauel 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstel-

lung eines Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde 

Grauel 

Der von der Gemeindevertretung Grauel in der Sitzung am 11.03.2024 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte Entwurf des Flächennutzungsplanes bestehend aus Planzeichnung und Begründung einschl. Um-
weltbericht wird in der Zeit   

 

vom 15. April bis zum 17. Mai 2024 (einschließlich) 

 

im Internet veröffentlicht. Die Entwurfsunterlagen einschl. dieser Bekanntmachung stehen im o.g. Zeitraum 
auf der Website des Amtes Mittelholstein unter der Adresse 
https://www.amt-mittelholstein.de/leben-arbeiten/bauen-wohnen/aktuelle-bauleitplanung 

zur Einsichtnahme bereit. 

Zusätzlich liegen die o.g. Unterlagen in diesem Zeitraum im Amtsgebäude des Amtes Mittelholstein, Am 
Markt 15, 24594 Hohenwestedt im Zimmer 17 öffentlich aus. Die Einsichtnahme sowie Erörterung ist wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten 

montags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

dienstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

donnerstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

freitags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 

sowie nach telefonischer Vereinbarung unter den Telefonnummern 04871/36-0 möglich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Kindern und Jugendlichen gleichermaßen die Möglichkeit gegeben ist, 
sich über die Planungen unterrichten zu lassen. 
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Neben dem Planentwurf mit Begründung liegen auch folgende umweltbezogene Informationen zur Einsicht-
nahme bereit: 

1. Umweltbericht (Teil II der Planbegründung, B.i.A. -Biologen im Arbeitsverbund, Embsen, vom De-
zember 2023) 

2. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB: 

2.1. Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung; Landesplanungs-
behörde, vom 31.05.2022 

2.2. Kreis Rendsburg-Eckernförde, vom 28.04.2022 
2.2.1. Fachdienst Umwelt (untere Naturschutzbehörde) 
2.2.2. Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz (untere Denkmalschutzbehör-

de) 
2.2.3. Fachdienst Umwelt (untere Bodenschutzbehörde) 
2.2.4. Fachdienst Umwelt (untere Wasserbehörde, Abwasser) 

2.3. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, vom 20.04.2022 
2.4. Archäologisches Landesamt Stellungnahme, vom 01.12.2021  
2.5. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, untere Forstbehörde, vom 

04.04.2022 
 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden auf Grundlage der Bestandssituation und unter Berücksichtigung der 
Wirkfaktoren des Vorhabens die Auswirkungen auf die relevanten Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologischen Vielfalt, Landschaft und Landschaftsbild, Klima und Luft untersucht. Außerdem 
wurden die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Mensch, seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt und auf Kultur-/Sachgüter und auf die menschliche Gesundheit sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Umweltbelangen geprüft.   

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche finden und sich in (1.) und (2.2.3.). 
Es werden insbesondere Aussagen getroffen zur naturräumlichen Gliederung, zu Bodentypen und -arten 
sowie zu unzerschnittenen und verkehrsarmen Räumen. Es folgen Hinweise zu bestehenden Bodenbeein-
trächtigungen bzw. Altlasten und zum schonenden Umgang mit den Schutzgütern. 

Umweltbezogene Information zum Schutzgut Wasser finden sich in (1.) und (2.2.4.), dabei werden Aussagen 
getroffen zu Oberflächen- und Grundwasser sowie zur gemeindlichen Abwassersituation und künftigem 
Oberflächenwassermanagement. 

Umweltbezogenen Informationen zu den Schutzgütern Pflanzen, Tiere und zur biologischen Vielfalt befinden 
sich in (1.), (2.2.1.) und (2.5.). Es werden Hinweise zu gesetzlich geschützten Biotopen, Strukturtypen, Fau-
na-Flora-Habitat Lebensraumtypen und zum Vorkommen besondere Tier- und Pflanzenarten und Informatio-
nen über ihre Verbreitungen im Plangebiet gegeben. 

Umweltbezogene Information zum Schutzgut Landschaft bzw. Landschaftsbild und eine Darstellung der 
wichtigsten Landschaftsbildeinheiten und zur Erholungsfunktion befinden sich in (1.).       

Umweltbezogenen Informationen und Bewertungen zu den Schutzgütern Klima und Luft lassen sich in (1.) 
finden. 

Umweltbezogenen Informationen zu den Schutzgütern Mensch, Gesundheit und Bevölkerung befinden sich 
in (1.). Hinweise zu den allgemeinen Vorbelastungen auf die betrachteten Schutzgüter durch landwirtschaftli-
che Nutzungen erfolgen in (2.3.).  

Umweltbezogenen Informationen zu den Schutzgütern Kultur- und Sachgütern lassen sich in (1.), (2.2.2.) 
und (2.4.) finden. Es werden Aussagen zur Siedlungsgeschichte, zu Kulturdenkmalen und zu archäologi-
schen Interessensgebieten gegeben. 

In (1.) wird dargelegt, dass sich bei Planrealisierung und unter Berücksichtigung von Kompensationsmaß-
nahmen für keines der erarbeiteten Schutzgüter eine relevante bzw. erhebliche Beeinträchtigung ergibt. Sich 
summierende Wechselwirkungen mit erheblicher Auswirkung werden ebenfalls ausgeschlossen.  

Während der Dauer der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planungsunterlagen 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu elektronisch oder per Mail, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur 
Niederschrift abgeben. 
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Grauel den Inhalt nicht kannte oder nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage  der Artikel 6 Absatz 1 Buch-stabe e 
der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und des Landesdatenschutzgesetz. 
Sofern Stellungnahmen ohne Absenderangaben abgegeben werden, erhält der Einsender keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 
DSGVO)“, das mit ausliegt.  

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat aber hätte machen können. 

 
Hohenwestedt den 04.04.2024 
Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 
 
 
Im Auftrag 
gez. Fenja Eggers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 
 

Gemeinde Padenstedt 
 

 

Padenstedt, 04.04.2024 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss für Feuerwehrwesen der Gemeinde Padenstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 17.04.2024, um 19:30 Uhr, 

im Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 101 a, 24634 Padenstedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Verpflichtung von bürgerlichen Mitgliedern 
 

 

 

3 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

4 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

5 Wahlen 
 

 

 

5.1 Vorsitz 
 

 

 

5.2 Stellvertretung des Vorsitzes 
 

 

 

6 Definition von Aufgaben und Zielen des Ausschusses 
 

 

 

7 Gliederung der Ausschussarbeit nach Themenblöcken und Aufbau einer groben 
Reihenfolge 
 

 

 

8 Brandschutzbedarfsplan 
 

 

 

9 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

10 Sonstiges 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Carsten Bein 
Bürgermeister 
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Gemeinde Meezen 
 
 
 

 

Meezen, 04.04.2024 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Meezen sind zu einer Einwohnerversammlung am 

 
Donnerstag, den 18.04.2024, um 19:00 Uhr, 

im Gemeindehaus, Hauptstraße 19, 24594 Meezen 
 

eingeladen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Begrüßung und Eröffnung sowie Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ein-

ladung 
 

 

 

2 Bericht des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Abschlusspräsentation über die Machbarkeitsstudie eines Wärmenetzes in 
Meezen 
 

 

 

4 Sonstiges 
 

 

 

 
 
 
 
gez. Dietrich Ebeling 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



258 
 
 

Gemeinde Mörel 
 

 Mörel, 04.04.2024 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mörel ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 17.04.2024, um 19:30 Uhr, 

im Damperschuppen, Wiesenweg 1, 24594 Mörel 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Mitteilungen aus dem Schulverband 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Schleswig-Holstein Netz AG 
- Beratung über Aktienbeteiligung 
 

 

 

9 Baumaßnahme Wiesenweg 
 

 

 

10 Einnahme- und Ausgaberechnung 2023 des Sondervermögens für die 
Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Mörel 
 

 

 

11 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Bernd Steinbach 
Bürgermeister 
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Gemeinde Aukrug 
 

 

Aukrug, 05.04.2024 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Aukrug ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 18.04.2024, um 19:30 Uhr, 

im großen Sitzungsraum des Gästehauses, Bargfelder Straße 10, 24613 Aukrug 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/des Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

8 Feuerwehrangelegenheiten 
 

 

 

9 Fahrradleasing 
 

 

 

10 Windpark Gnutz Eins 
- Kommunale Beteiligung nach § 6 EEG 2023 
 

 

 

11 Schleswig-Holstein Netz AG 
- Beratung über Aktienbeteiligung 
 

 

 

12 Grundstücksangelegenheiten: 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Lothar Altmann 
Ausschussvorsitzender 
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